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3 Die europäische Richtlinie 94/9/EG

definiert die Mindestanforderungen für

Geräte und Schutzsysteme in explosions -

gefährdeten Bereichen. So werden Geräte

zum Einsatz in explosionsgefährdeten Be -

reichen über Tage der Gerätegruppe II 

zu ge ordnet. Diese ist wiederum in drei

Kategorien unterteilt. Kategorie 1 umfasst

Geräte, die ein sehr hohes Maß an Sicher-

heit gewährleisten. Dadurch können sie in

explosionsfähiger Atmosphäre, die ständig,

langzeitig oder häufig vorhanden ist, ein-

gesetzt werden. Zur Kategorie 2 gehören

Ge räte, die ein hohes Maß an Sicherheit 

ge währleisten. Sie können in explosions-

gefährdeten Bereichen, die gelegentlich

auftreten, eingesetzt werden. Kategorie 3

umfasst Geräte mit einem Normalmaß an

Sicherheit zum Einsatz in Bereichen, in de -

nen nur selten und kurzzeitig explosions-

fähige Atmosphäre auftritt.

Nach der Betriebssicherheitsverordnung

muss der Betreiber eines Flurförderzeugs

die Bereiche, in denen diese Geräte einge-

setzt werden sollen, zudem in Zonen ein-

teilen. Zone 0 liegt vor, wenn während 

der Betriebsdauer einer Anlage mehr als 

50 Prozent explosionsfähige Atmosphäre

herrscht. Eine Zuordnung als Zone 1 erfolgt,

wenn die explosionsfähige Atmosphäre

gelegentlich eine Zeitdauer von etwa 

30 Minuten überschreitet beziehungsweise

täglich auftritt, aber kleiner als 50 Prozent

der Betriebsdauer der Anlage während

einer Schicht ist. Zone 2 gilt, wenn bei-

spielsweise einmal monatlich für maximal

30 Minuten explosionsfähige Atmo sphäre

vorliegt. Beachtet werden müssen darüber

hinaus generell weitere Einteilungskrite-

rien, wie etwa Explosionsgruppe, Tempera-

turklasse und Zündschutzarten. q

RECHT

Explosionsschutz 
Welche Ausführung für welchen Einsatzbereich?

Genaue Definitionen geben Aufschluss.

Dr. Berthold Dyrba, Berufsgenossen-

schaft der chemischen Industrie


